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Rechtssatz

Mit Bescheid vom 10. September 1998 hat der Bürgermeister eine Baubewilligung erteilt. Dagegen wurde von

Nachbarn Berufung erhoben. Mit Bescheid des Gemeindevorstandes vom 25. Jänner 1998 (richtig hätte es lauten

müssen: 1999) - infolge Neuausfertigung mit dem Datum 17. Februar 1999 -

wurde der Bescheid des Bürgermeisters "aufgehoben". Der Verwaltungsgerichtshof beurteilt den "aufhebenden"

Bescheid der Berufungsbehörde vom 25. Jänner 1999 (bzw. in der Fassung der Neuausfertigung: 17. Februar 1999) als

meritorische Erledigung im Sinne des § 66 Abs. 4 AVG, da aus dem Inhalt des "aufhebenden" Berufungsbescheides

zweifelsfrei hervorgeht, dass die Berufungsbehörde das Vorliegen der materiellen Voraussetzungen für die Erlassung

eines positiven Baubewilligungsbescheides verneint hat. Damit liegt aber in der "Aufhebung" des

Baubewilligungsbescheides des Bürgermeisters vom 10. September 1998 "in Entsprechung der Berufung" lediglich ein

Vergreifen im Ausdruck mit dem Ergebnis vor (vgl. etwa das E vom 4. September 2003, Zl. 2003/09/0068), dass mit dem

Bescheid trotz des "aufhebenden" Spruches gemäß § 66 Abs. 4 AVG eine meritorische Entscheidung in Form einer

Abweisung des Antrages vorgenommen wurde.
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